
 
 
         
 

Werden Sie Mitglied 
bei Kirchenmusik VorOrt! 

 
Durch Ihren steuerabzugsfähigen monatlichen 
Mitgliedsbeitrag ab mind. € 2,- und/oder durch 
eine steuerbegünstigte Spende unterstützen Sie 
qualifizierte Kirchenmusik in Bonn/Duisdorf und 
auf dem Brüser Berg. 
 

Kirchenmusik „VorOrt“ e.V. 
Pastoralbüro St. Rochus und Augustinus 

Rochusstraße 223, 53123 Bonn 
Tel: 0228-62 22 02 / Fax: 0228-9 78 33 37 

 
Gemäß Bescheid des Finanzamtes Bonn-
Aussenstadt St.-Nr.: 206/5868/0590 vom 
29.12.2006 fördert der Verein kirchliche Zwecke 
und ist berechtigt, für Spenden die ihm zur Ver-
wendung für diese Zwecke zugewendet werden, 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen. 
 
Spendenkonto-Nr. 6111779013 
VR-Bank Bonn BLZ: 38160220 
 
Vorstand: Thomas Felzen (Vorsitzender), 
Herbert Stangl, Heinz-Rudolf Nolden (Stell-
vertreter), Michael Schüller (Schatzmeister), 
Dagmar Golly-Junk (Schriftführerin) 

Beitrittserklärung 
 
Ich möchte die Zielsetzung des Freundeskrei-
ses Kirchenmusik „VorOrt“ unterstützen und 
beantrage die Aufnahme als Vereinsmitglied. 
 
Name: _______________________________ 
 
Vorname: _____________________________ 
 
Straße:_______________________________ 
 
PLZ:________  Ort: ____________________  
 
Geburtsdatum:_________________________ 
 
Jahresbeitrag: € 24,-  
 € 36,-  
 € 48,-  
 
Ich unterstütze Kirchenmusik VorOrt mit einem 
jährlichen Beitrag von €: _________________  
 
 
Bitte Entsprechendes ankreuzen oder den 
gewünschten Betrag angeben. 

Einzugsermächtigung 
 

Ich ermächtige den Freundeskreis Kirchen-
musik „VorOrt“ e.V.  meinen Jahresbeitrag bis 
auf Widerruf  meinem Konto zu belasten. 
 
Konto-Nr.: ____________________________  
 
BLZ: _________________________________  
 
Bank: ________________________________  
 
 
Ort:__________________________________  
 
Datum: _______________________________  
 
 
Unterschrift:___________________________  
 
 
Der Jahresbeitrag ist fällig mit der Aufnahme 
und bei Aufnahme in voller Höhe für das lau-
fende Kalenderjahr zu zahlen. In den Folge-
jahren ist der Jahresbeitrag bis spätestens 
31.01. des laufenden Jahres in voller Höhe als 
Jahresbeitrag zu entrichten. 


